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Kurztitel 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 376/1967 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 79/1998 

§/Artikel/Anlage 

§ 9b 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1999 

Text 

§ 9b. Der Mehrkindzuschlag ist für jedes Kalenderjahr gesondert bei dem für die Erhebung der 
Abgaben vom Einkommen zuständigen Finanzamt zu beantragen; er wird höchstens für fünf Jahre 
rückwirkend vom Beginn des Monats der Antragstellung gewährt. Die Auszahlung erfolgt im Wege der 
Veranlagung. Unterbleibt eine Veranlagung, ist in bezug auf die Auszahlung des Mehrkindzuschlages 
§ 40 des Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemäß anzuwenden. In diesem Fall kann zugunsten des im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Elternteils oder Lebensgefährten, der veranlagt wird, auf den Anspruch 
auf den Mehrkindzuschlag verzichtet werden. 


